
H 13614 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen • Teil I 

2011 

Tag 

4.  1.11 

Ausgegeben zu Wiesbaden am 20. Januar 2011 

 

Nr. 2 

Seite  Inhalt 

 

Beschluss zur Änderung des Beschlusses über die Zuständigkeit der ein- 
zelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des 
Landes Hessen 	  

Ändert GVB1. II 13-56 

10 

	

1. 1. 11 	Verordnung zur Ausführung des Hessischen Gesetzes über die Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure 

	
11 

GVBI. II 363-37 

	

23. 12. 10 	Verordnung zur Änderung der Deponieeigenkontroll-Verordnung 	12 

Ändert GVBI. II 89-34 

	

3. 1. 11 	Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes 	13 

GVB1. II 35 1-85 



10 	Nr. 2 - Gesetz- und Verordnungsblatt kir das Land Hessen, Teil I - 20. Januar 2011 

Beschluss 
zur Änderung des Beschlusses über die Zuständigkeit 

der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung 
des Landes Hessen') 

Vom 4. Januar 2011 

Die Hessische Landesregierung hat 
am 6. Dezember 2010 gemäß Art. 104 

Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des 
Landes Hessen über die Zuständigkeit 

der einzelnen Ministerinnen und 
Minister beschlossen. 

Der Landtag hat gemäß Art. 104 
Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des 

Landes Hessen am 16. Dezember 2010 
von dem Beschluss Kenntnis 

genommen. 
Die Änderung der Zuständigkeits- 

regelung wird nachstehend 
veröffentlicht. 

Der Beschluss über die Zuständigkei-
ten der einzelnen Ministerinnen und Mi-
nister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung 
des Landes Hessen vom 1. April 2009 
(GVB1. I S. 140) wird wie folgt geändert. 

1. Der einleitende Abschnitt wird wie 
folgt geändert; 

a) In Satz 2 werden die Worte „Minis-
ter für Arbeit, Familie und Gesund-
heit" durch das Wort „ Sozialminis-
ter" ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Worte „Minis-
terium für Arbeit, Familie und Ge-
sundheit" durch das Wort „ Sozial-
ministerium" ersetzt. 

2. In Abschnitt 2 (Geschäftsbereich des 
Hessischen Ministers des Innern und 
für Sport) und in Abschnitt 7 (Ge-
schäftsbereich des Hessischen Minis-
ters für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung) werden in den  Full-
noten  zu Nr. 224 und Nr. 732 jeweils 
die Worte „Ministerium für Arbeit, Fa-
milie und Gesundheit" durch das Wort 
„Sozialministerium" ersetzt. 

3. In Abschnitt 5 (Geschäftsbereich der 
Hessischen Kultusministerin) werden 
in Nr. 504 die Worte „Ministeriums für 
Arbeit, Familie und Gesundheit" durch 
das Wort „Sozialministeriums" ersetzt. 

4. In Abschnitt 9 (Geschäftsbereich des 
Hessischen Ministers fur Arbeit, Fami-
lie und Gesundheit) werden in der 
Überschrift die Worte „Ministers für 
Arbeit, Familie und Gesundheit" durch 
das Wort „Sozialministers" ersetzt. 

Wiesbaden, den 4. Januar 2011 

Der Hessische Ministerpräsident 

Bouf f ier 

•) Anderl GVB1. II 13-56 
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Verordnung 
zur Ausführung des Hessischen Gesetzes über die 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen 

und  Vermessungsingenieure) 

Vom 1. Januar 2011 

Aufgrund des § 5 Abs. 8 Satz 3 in Ver-
bindung mit § 20 des Hessischen Geset-
zes über die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermessungs-
ingenieure vom 6. Oktober 2010 (GVB1. I 
S, 313) wird verordnet: 

§1 

(1) Fachkräfte im Sinne des § 5 Abs. 8 
Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die 
Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieurinnen und Vermessungsingenieure, 
die örtliche Vermessungsarbeiten ausfüh-
ren, müssen 

1. a) die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 des Hessischen Gesetzes über 
die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Vermes-
sungsingenieure erfüllen und 

b) die Befähigung zum höheren tech-
nischen Verwaltungsdienst in der 
Fachrichtung Vermessungs- und 
Liegenschaftswesen oder die Befä-
higung zum gehobenen vermes-
sungstechnischen Dienst nach § 2 
Abs. 1 Nr. 3 des Hessischen Geset-
zes über die Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurinnen und 
Vermessungsingenieure besitzen 
oder mindestens ein halbes Jahr an 

örtlichen Liegenschaftsvermes-
sungen mitgewirkt und sich 
hierbei bewährt haben oder 

2. a) die Berufsausbildung zur Vermes-
sungstechnikerin oder zum Ver-
messungstechniker abgeschlossen 
haben oder einen hinsichtlich der 
beruflichen Qualifikation gleich-
wertigen Ausbildungsabschluss be-
sitzen und 

b) mindestens zwei Jahre an örtlichen 
Liegenschaftsvermessungen mitge-
wirkt und sich hierbei bewährt ha-
ben. 

Satz 1 gilt nicht für Personen, die die 
Fachkräfte nach Satz 1 bei der Ausfüh-
rung örtlicher Vermessungsarbeiten un-
terstützen. 

(2) Die Anzahl der von einer Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurin oder 
einem Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur eingesetzten Fachkräfte nach 
Abs. 1 Satz 1 ist auf fünf begrenzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. 

Wiesbaden, den 1. Januar 2011 

Der Hessische Minister 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

Po sch 

1 ) GVBI. II 363-37 
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Verordnung 
zur Änderung der Deponieeigenkontroll- Verordnung)  

Vom 23. Dezember 2010 

Aufgrund des § 22 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 30 Abs. 1 des Hessischen Aus-
führungsgesetzes zum Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz in der Fassung 
vom 20. Juli 2004 (GVB1. I S. 252), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 
2010 (GVB1. I S. 121), wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Deponieeigenkontroll-Verordnung 
vom 3. März 2010 (GVBI. I S. 101) wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 1 werden nach der Angabe 
„(B(1. I S. 900)" ein Komma und die 
Angabe „zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 26. November 2010 
(BGB1. I S. 1643)," eingefügt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird die Angabe „aner-
kannten Untersuchungsstelle nach 
§ 9 Abs. 1 der Abwassereigenkon-
trollverordnung vom 21. Januar 
2000 (GVB1. I S. 59), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 22. Au-
gust 2007 (GVB1. I S. 577)" durch 
„Untersuchungsstelle nach § 10 
Abs. 1 der Abwassereigenkontroll-
verordnung vom 23. Juli 2010 
(GVB1. I S. 257)" ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird die Angabe „11. Au-
gust 2009 (BGB1. I S. 2723)" durch 
„26. November 2010 (BGB1. I 
S. 1728)" ersetzt. 

3. In § 7 Nr. 2 wird das Wort „ anerkann-
te" durch „Untersuchungsstelle" er-
setzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 23. Dezember 2010 

Die Hessische Ministerin 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 

Puttrich 

•) Anderl (IVIII. II 89-34 
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Verordnung 
zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes*) 

Vom 3. Januar 2011 

Aufgrund 

1. des 

a) § 6 Abs. 2 Satz 4 und § 7 Abs. 4 
und 6 Satz 2, 

b) § 10 Abs. 4 und § 11 Abs. 2 

jeweils in Verbindung mit § 21 des 
Hessischen Rettungsdienstgesetzes vom 
16. Dezember 2010 (GVB1. I S. 646), 
und 

2. des § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 40 
des Hessischen Krankenhausgesetzes 
2011 vom 21. Dezember 2010 (GVB1. I 
S. 587) 

wird, in den Fällen der Nr. 1 im Beneh-
men mit dem Landesbeirat für den Ret-
tungsdienst und in den Fallen der Nr. 1 
Buchst. a und Nr. 2 im Einvernehmen mit 
dem für den Brand- und Katastrophen-
schutz zuständigen Minister, verordnet: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Zentrale Leitstellen 

Erster Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Allgemeine Aufgaben 
§ 2 Besondere Aufgaben 
§ 3 Funktionen 
§ 4 Führungsstab 

Zweiter Abschnitt: 
Personal 

§ 5 Qualifikation des Personals 
§ 6 Aus- und Fortbildung 

Dritter Abschnitt: 
Organisation und Betrieb 

§ 7 Einsatzplanung 
§ 8 Einsatzerfassung und -dokumen-

tation 
§ 9 Einsatzmerkmale und -bearbeitung 

im Rettungsdienst 
10 Einsatzmerkmale und -bearbeitung 

im Brand- und Katastrophenschutz 

Zweiter Teil 

Rettungsdienstliche Versorgung 
bei GroBschadensereignissen und 

vergleichbaren Gefahrenlagen 

Erster Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften 

§ 11 Grundsatz 
§ 12 Verantwortlichkeit, Abstimmung 

Zweiter Abschnitt: 
Preiklinische Versorgung 

§ 13 Vorbereitende Maßnahmen 
§ 14 Maßnahmen bei Großschadens-

ereignissen und vergleichbaren 
Gefahrenlagen 

*) GVB1. II 351-85 

§ 15 Einsatzleitung Rettungsdienst, 
Technische Einsatzleitung 

§ 16 Notärztliche Leitung 
§ 17 Organisatorische Leitung 

Dritter Abschnitt: 
Mitwirkung der Krankenhäuser 

§ 18 Vorbereitende Maßnahmen 
§ 19 Maßnahmen bei Großschadenser-

eignissen 
§ 20 Ergänzende Malinahmen bei 

Großschadensereignissen im 
Krankenhaus 

§ 21 Selbsthilfemaßnahmen 
§ 22 Krankenhaus-Einsatzplan 
§ 23 Zusätzliche Maßnahmen bei einem 

erhöhten Anfall von Vergiftungen, 
Brandverletzungen und medizinisch 
zu versorgenden Strahlenexposi-
tionen 

Dritter Teil 

Betrieb des Rettungsdienstes 

§ 24 Eignung der Leistungserbringer 
§ 25 Fachliche Eignung des Einsatz-

personals 
§ 26 Gesundheitliche Eignung des 

Einsatzpersonals 
§ 27 Hygiene bei der Durchführung von 

Einsätzen 
§ 28 Desinfektion von Rettungsmitteln 
§ 29 Transport von Personen mit hoch-

kontagiösen und gefährlichen 
Krankheiten 

§ 30 Verhalten im Einsatz 
§ 31 Einsatzprotokolle 

Vierter Teil 

Rechnungswesen 

i 32 Geltungsbereich 
§ 33 Geschäftsjahr, Buchführung, 

Inventar 
§ 34 Jahresabschluss 
§ 35 Aufbewahrung und Vorlage von 

Unterlagen 
§ 36 Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 37 Befreiung von den Buchführungs-

pflichten 

Fünfter Teil 

Benutzungsentgelte und Gesamtbudget 

38 Grundsätze zum Benutzungsentgelt 
§ 39 Gesamtbudget 
§ 40 Kosten- und Leistungsnachweise 
§ 41 Vereinbarung des Gesamtbudgets 

und der Benutzungsentgelte 
§ 42 Ausgleich von Kostenüber- und 

-unterdeckungen 

Sechster Teil 

Ordnungswidrigkeiten und 
Schlussvorschriften 

43 Ordnungswidrigkeiten 
§ 44 Aufhebung bisherigen Rechts 
§ 45 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Erster Teil 

Zentrale Leitstellen 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§1 

Allgemeine Aufgaben 

(1) Den Zentralen Leitstellen obliegt 

1. die Entgegennahme und unverzügli-
che Bearbeitung aller Notrufe, Notfall-
meldungen, sonstiger Hilfeersuchen 
und Informationen für den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe, den Ka-
tastrophenschutz und den Rettungs-
dienst und die Erteilung damit im Zu-
sammenhang stehender Auskünfte, 

2. die Alarmierung der Einsatzkräfte und 
-einheiten entsprechend der jeweili-
gen Alarm- und Ausrückeordnung 
(AAO), dem objekt-, lage- und ereig-
nisbezogenen Einsatzplan oder den 
Sonderschutzpliinen, 

3. die Lenkung und Dokumentation aller 
Einsätze des Brandschutzes, der Allge-
meinen Hilfe, des Katastrophenschut-
zes und des Rettungsdienstes im Zu-
ständigkeitsbereich, insbesondere die 
Entgegennahme von Status- und La-
gemeldungen, die Nachforderung von 
Einsatzkräften und -mitteln, die Vor-
nahme von Benachrichtigungen, das 
Bereitstellen von Informationen und 
die fernmeldemäßige Führung von 
Einsatzkräften  und -mitteln, 

4. bei Einsätzen des Brand- und Katastro-
phenschutzes die unterstützende 
Funktion für die 

a) Leitung der  Gemeindefeuerwehr 
nach § 12, 

b) Gesamteinsatzleitung nach § 20, 

c) technische Einsatzleitung nach § 43 
Abs. 1 Satz 2 und 

d) Katastrophenschutzbehörden nach 
§ 25 

des Hessischen Brand- und Katastro- 
phenschutzgesetzes in der Fassung 
vom 3. Dezember 2010 (GVB1. I S. 502), 

5. die Sicherstellung und Abstimmung 
der Zusammenarbeit mit benachbarten 
Zentralen Leitstellen, Brand- und Ka-
tastrophenschutzdienststellen, Polizei-
und Forstdienststellen, Versorgungsbe-
trieben, Krankenhäusern, Gesund-
heitsämtern sowie dem ärztlichem Be-
reitschaftsdienst der  Kassenärztlichen 
Vereinigung und anderen Stellen, de-
ren Aufgabenbereich durch die Tätig-
keit der Zentralen Leitstellen berührt 
ist, 

6. das Führen eines Kapazitätsnachwei-
ses auf der Grundlage des Bettennach-
weises nach § 9 Abs. 1 des Hessischen 
Krankenhausgesetzes 2011, 

7. die Lagemeldung bei besonderen Er-
eignissen und Schadensfällen. 

(2) Den Zentralen Leitstellen obliegt 
über Abs. 1 hinaus 

1, die Funküberwachung im gemeinsa-
men Funknetz des Landes, 

2. die Anordnung der Nutzung von 
Funkkanälen oder Gesprächsgruppen, 

3. die Zuteilung der  Rufkombinationen 
(Funkmeldeempfänger-Rufkombinatio-
nen - FME-Rufkombinationen, Funk-
meldesystem-Kennungen - FMS-Ken-
nung, Kennung oder Zuteilung der 
Kennung nach der Richtlinie für die 
operativ-taktische Adresse im Digital-
funk der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben - OPTA-
Kennung), 

4. die Veranlassung der Instandsetzung 
defekter Infrastruktur der Informati-
ons- und Kommunikationszentrale des 
Katastrophenschutzes oder Informati-
ons- und Kommunikationstechnische 
Infrastruktur (IuK-Infrastruktur), 

wenn dies aus taktischen, betrieblichen 
oder technischen Gründen notwendig ist. 

(3) Landkreise können mit kreisange-
hörigen Gemeinden mit mehr als 50 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern verein-
baren, dass diese die Zentrale Leitstelle 
einrichten und deren Aufgaben für den 
Landkreis durchführen. Die Landkreise 
können Weisungen erteilen. Die Weisun-
gen sollen sich auf allgemeine Anordnun-
gen beschränken. 

(4) Den Zentralen Leitstellen der kreis-
freien Städte und der Landkreise Fulda 
und GieBen (Leitfunkstellen) obliegt zu-
sätzlich 

1. die Zuweisung zusätzlicher Funkkanä-
le und die Unterstützung der übrigen 
Zentralen Leitstellen in allen Fragen 
der Einsatzabwicklung, 

2. das Sammeln von Lagemeldungen 
über besondere Vorkommnisse und 
Schadensfälle von den Zentralen Leit-
stellen, die Aufbereitung und Weiter-
meldung an die jeweils zuständigen 
Regierungspräsidien und das für den 
Brand- und Katastrophenschutz zu-
ständige Ministerium, 

3. die überregionale Alarmierung auf An-
forderung einer anderen Zentralen 
Leitstelle. 

Das für den Brand- und Katastrophen-
schutz zuständige Ministerium bestimmt, 
für welche Leitstellenbereiche diese  Auf-
gaben jeweils wahrgenommen werden. 

§2 

Besondere Aufgaben 

Die Steuerung des Einsatzes von Ret-
tungshubschraubern und Zivilschutz-
Hubschraubern erfolgt jeweils durch die 
Zentrale Leitstelle, in deren Zuständig-
keitsbereich ein Rettungshubschrauber 
oder Zivilschutz-Hubschrauber stationiert 
ist, Abweichend von Satz 1 erfolgt die 
Steuerung des Einsatzes der ausschliefi-
lich für Sekundäreinsätze vorgehaltenen 
Hubschrauber durch die von dem für das 



Nr. 2 - Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Te - 20. Januar 2011 	15 

Rettungswesen zuständigen Ministerium 
bestimmte Zentrale Leitstelle; das Gleiche 
gilt für die entsprechenden bodengebun-
denen Rettungsmittel. Die Festlegungen 
des Rettungsdienstplanes nach § 15 Abs. 1 
des Hessischen Rettungsdienstgesetzes 
bleiben unberührt. 

§3  
Funktionen 

(1) Die Zentralen Leitstellen lenken 
alle rettungsdienstlichen Einsatzmaßnah-
men und stimmen sie bei Grol3schadens-
ereignissen nach § 3 Abs. 6 des Hessi-
schen Rettungsdienstgesetzes mit dem 
Führungsstab nach § 4 und bis zu dessen 
Tätigwerden mit der Einsatzleitung Ret-
tungsdienst nach § 7 Abs. 1 des Hessi-
schen Rettungsdienstgesetzes ab. 

(2) Bei Einsätzen des Brand- und Kata-
strophenschutzes hat die Zentrale Leit-
stelle die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten 
Stellen zu unterstützen und ist hierbei an 
deren Entscheidungen gebunden. 

§4  

Führungsstab 

(1) Dem Führungsstab nach § 6 Abs. 2 
Satz 3 des Hessischen Rettungsdienstge-
setzes gehören Fachkräfte der für die Ge-
fahrenabwehr zuständigen Dienststellen, 
Organisationen und sonstigen Einrichtun-
gen an. 

(2) Der Führungsstab hat tätig zu wer-
den, wenn Entscheidungen zur Alarmie-
rung, Lenkung und Zusammenarbeit der 
Einsatzkräfte und -einheiten zu treffen  
sind, die über die jeweiligen Alarm- und 
Einsatzpläne hinausgehen. 

(3) Der Führungsstab ist befugt, dem 
Personal der Zentralen Leitstelle Weisun-
gen zu erteilen. 

Zweiter Abschnitt 

Personal 

§5  
Qualifikation des Personals 

(1) Die in Zentralen Leitstellen be-
schäftigten Personen müssen 

1. a) mindestens die Befähigung für die 
Laufbahn des mittleren feuerwehr-
technischen Dienst haben oder 

b) zur Führung einer Gruppe der Frei-
willigen Feuerwehr (BIII oder FIII 
Lehrgang) befähigt sein und am 
Lehrgang Technische Hilfeleistung-
Verkehrsunfall erfolgreich teilge-
nommen haben, 

2. a) erfolgreich eine Ausbildung als Ret-
tungsassistentin oder Rettungsassis-
tent abgeschlossen haben oder 

b) erfolgreich eine Ausbildung als Ret-
tungssanitäterin oder Rettungssani-
täter abgeschlossen haben und 
über mindestens einjährige Berufs- 

erfahrung in der Notfallversorgung 
verfügen, 

3. eine Ausbildung als Einsatzbearbeite-
rin oder Einsatzbearbeiter in den Zen-
tralen Leitstellen nach § 6 Abs. 1 ha-
ben, 

4. den Einführungslehrgang in die Tätig-
keit im Katastrophenschutzstab absol-
viert haben, 

5. die Sprechfunkberechtigung der Be-
hörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben 	(BOS-Sprechfunkbe- 
rechtigung) besitzen und 

6. Kenntnisse über die Organisations-
struktur der Gefahrenabwehr im je-
weiligen Zuständigkeitsbereich haben. 

(2) Im Aufgabenbereich der Informati-
ons- und Kommunikationszentrale tätige 
Personen müssen eine Ausbildung nach 
Maßgabe des Katastrophenschutz-Kon-
zeptes des für den Brand- und Katastro-
phenschutz zuständigen Ministeriums an 
der Hessischen Landesfeuerwehrschule 
absolviert haben. 

§6  

Aus- und Fortbildung 

(1) Die Ausbildung zur Einsatzbearbei-
terin oder zum Einsatzbearbeiter in Zen-
tralen Leitstellen soll insbesondere Kennt-
nisse über Abfragetechniken, Einsatztak-
tik und -strategie sowie den Fernmelde-
betrieb vermitteln. Sie erfolgt an der Hes-
sischen Landesfeuerwehrschule oder 
einer anderen von dem für den Brand-
und Katastrophenschutz zuständigen Mi-
nisterium anerkannten Ausbildungsstätte. 

(2) Die Fortbildung des Personals der 
Zentralen Leitstellen umfasst jährlich 
mindestens 40 Stunden Theorie, ein-
schließlich der Teilnahme am Fortbil-
dungsseminar für Einsatzbearbeiterinnen 
und Einsatzbearbeiter an der Hessischen 
Landesfeuerwehrschule, und 80 Stunden 
Einsatztätigkeit im Rettungsdienst und 
Brand- und Katastrophenschutz. 

Dritter Abschnitt 

Organisation und Betrieb 

§7  
Einsatzplanung 

Für die Einsatzplanung im Rettungs-
dienst haben die Trager des Rettungs-
dienstes nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Rettungsdienstgesetzes Alarm- und 
Ausrückepläne für den Einsatz der Ret-
tungsmittel aufzustellen und  fortzuschrei-
ben.  

§8  

Einsatzerfassung und -dokumentation 

(1) Die Einsatzgrunddaten, die bei ei-
nem Notruf für die Einsatzentscheidung 
von der Zentralen Leitstelle zu erheben 
sind (Notrufabfrage), sowie die Einsatzab- 
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läufe sind inhaltlich, zeitlich und räumlich 
zu erfassen und zu dokumentieren. Der 
Nachweis des Einsatzablaufes muss alle 
wesentlichen Angaben vom Beginn der 
Alarmierung der Einsatzmittel bis zum 
Ende des Einsatzes enthalten. 

(2) Die Daten der Notrufabfrage und 
des Einsatzablaufes sind für Zwecke der 
rechnerunterstützten Auswertung so zu-
sammenzuführen, class eine kontinuierli-
che Wirksamkeits- und Erfolgskontrolle 
des über die Zentrale Leitstelle abgewi-
ckelten Einsatzgeschehens gewährleistet 
ist. 

(3) Die Nachweise nach Abs. 1 sind 
zehn Jahre aufzubewahren. 

(4) Zusätzlich können zu Zwecken der 
Qualitätssicherung Daten erhoben wer-
den, erforderlichenfalls unter Beteiligung 
der Leistungserbringer nach § 3 Abs. 10 
des Hessischen Rettungsdienstgesetzes. 
Art und Umfang werden vom Trager des 
Rettungsdienstes festgelegt, bei Beteili-
gung der Leistungserbringer unter deren 
Mitwirkung. Soweit zur Ermittlung der 
Wirksamkeit rettungsdienstlicher Maß-
nahmen die Datenerhebung bei Kranken-
häusern erforderlich ist, ist der Trager des 
Rettungsdienstes zur Erhebung dieser 
Daten nach Maligabe  des § 12 Abs. 2 
Nr. 8 des Hessischen Krankenhausgeset-
zes 2011 berechtigt. 

§9 

Einsatzmerkmale und -bearbeitung 
im Rettungsdienst 

(1) Bei der Einsatzsteuerung im Ret-
tungsdienst haben Notfalleinsätze gegen-
fiber anderen Rettungsdiensteinsätzen 
Vorrang. 

(2) Die Zentralen Leitstellen haben un-
verzüglich die Maßnahmen und Benach-
richtigungen nach den Alarm und Ausrii-
ckeplänen nach § 7 durchzuführen. 

(3) Es ist das geeignete Rettungsmittel 
einzusetzen, dass den Notfallort am 
schnellsten erreichen kann. Dabei sind 
die Kapazitäten der Luftrettung ergän-
zend zu berücksichtigen. Kann ein ande-
res Rettungsmittel den Notfallort schnel-
ler erreichen als das Rettungsmittel nach 
Satz 1, ist das andere Rettungsmittel zu-
sätzlich einzusetzen, namentlich ein 
Krankentransportwagen zusätzlich zu ei-
nem Rettungswagen. 

(4) Die Entscheidung über den Einsatz 
einer Notärztin oder eines Notarztes rich-
tet sich nach den im Rettungsdienstplan 
(§ 15 Abs. 1 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes) festgelegten Kriterien. 

(5) Die bei der Gefahrenabwehr mit-
wirkenden Dienststellen und Organisatio-
nen sind grundsätzlich nach Maßgabe der 
Alarm- und Ausrückepläne nach § 7 oder 
eines von der zuständigen Gefahrenab-
wehrbehönte zu erstellenden Maf3nah-
menkatalogs zu benachrichtigen oder zu 
alarmieren. 

(6) Bei Krankentransporten kann ails 
einsatztaktischen, organisatorischen oder  

wirtschaftlichen Gesichtspunkten von 
Abs, 3 Satz 1 abgewichen werden. Darü-
ber hindus sollen zur Verbesserung der 
Organisation der Krankentransporte Ein-
teilungsverfahren angewendet werden, 
die auf der Voranmeldung von Transport-
aufträgen beruhen und zu einer möglichst 
wirtschaftlichen Durchführung der Kran-
kentransporte führen. 

(7) Die Regelungen des Rettungs-
dienstplanes nach § 15 Abs. 1 des Hessi-
schen Rettungsdienstgesetzes und die 
Festlegungen in den Bereichsplänen nach 
§ 15 Abs. 4 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes bleiben unberührt. 

§ 10 

Einsatzmerkmale und -bearbeitung 
im Brand- und Katastrophenschutz 

(1) Notrufe über die Notrufnummer 
112 und Meldungen, die über Brandmel-
deanlagen zur Feuerwehralarmierung 
oder andere automatisierte Verfahren bei 
der Zentralen Leitstelle eingehen, haben 
Vorrang. Zur Erhöhung der Notrufabfra-
gekapazitäten bei Großschadensereignis-
sen sind die Informations- und Kommuni-
kationszentrale und deren Funktionsaus-
stattung einzubeziehen. 

(2) Die Zentralen Leitstellen haben un-
verzüglich die Einheiten und Einrichtun-
gen des Brand- und Katastrophenschutzes 
entsprechend der Alarm- und Ausrücke-
ordnungen zu alarmieren. 

(3) Bei Großschadensereignissen, die 
eine Vielzahl von Einzeleinsätzen erfor-
derlich machen, können die Aufgabenträ-
ger nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 des 
Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes festlegen, dass die Einhei-
ten und Einrichtungen mit der selbständi-
gen Bewältigung bestimmter Einsätze be-
auftragt werden. Die für den jeweiligen 
Einsatzabschnitt eingegangenen Hilfeer-
suchen sind dann von der Zentralen Leit-
stelle an die räumlich zuständige Einsatz-
leitung oder Abschnittsleitung weiterzu-
leiten. 

Zweiter Teil 

Rettungsdienstliche Versorgung 
bei Grofischadensereignissen und 

vergleichbaren Gefahrenlagen 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 11 

Grundsatz 

(1) Die rettungsdienstliche Versorgung 
bei Großschaclensereignissen und ver-
gleichbaren Gefahrenlagen umfasst alle 
Maßnahmen, die über die regelmäf3ige 
Vorhaltung des Rettungsdienstes hinaus-
gehen und die von der notfallmedizini-
schen Erstversorgung von verletzten, er-
krankten oder sonst gesundheitlich ge-
schädigten Personen bis zu deren an- 
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schließender Versorgung in geeigneten 
Behandlungseinrichtungen ergänzende 
Planungen und Vorbereitungen erfordern. 
Hierzu gehört insbesondere der Sonder-
schutzplan „Massenanfall von Verletzten" 
nach § 13 Abs. 3 Satz 1. § 19 Abs. 1 des 
Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Bei Feststellung des Katastrophen-
falles nach § 34 des Hessischen Brand-
und Katastrophenschutzgesetzes sind die 
zuständigen Katastrophenschutzbehörden 
auch für die Maßnahmen nach Abs. 1 zu-
ständig. 

§ 12 

Verantwortlichkeit, Abstimmung 

(1) Die rettungsdienstliche Versorgung 
im Sinne von § 11 Abs. 1 obliegt vorran-
gig den Einrichtungen des Rettungsdiens-
tes, den Einheiten und Einrichtungen der 
Hilfsorganisationen, den Feuerwehren, 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
und Krankenhäusern. 

(2) Zuständigkeiten des Zivil- und Ka-
tastrophenschutzes aufgrund eigener ge-
setzlicher Regelungen bleiben davon un-
berührt. 

(3) Die Landkreise und kreisfreien 
Städte sind verpflichtet, ihre Bereichsplä-
ne nach § 15 Abs. 4 des Hessischen Ret-
tungsdienstgesetzes mit den von den 
Krankenhäusern nach § 22 zu erstellen-
den Einsatzplänen und den Katastrophen-
schutzplänen nach § 31 des Hessischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
abzustimmen.  

richten sich nach Art und Ausmaf3 des 
Schadensereignisses sowie der Art und 
Zahl der im eigenen Zuständigkeitsbe-
reich unmittelbar zur Verfügung stehen-
den Einsatzkräfte und Versorgungskapa-
zitäten. Der Sonderschutzplan oder der 
ergänzte Alarm- und Einsatzplan ist min-
destens jährlich fortzuschreiben; die 
Wirksamkeit ist durch Übungen zu über-
prüfen.  Die Beteiligten im Rettungsdienst 
sind verpflichtet, an diesen übungen teil-
zunehmen. Die Kosten hierfür trägt der 
zuständige Trager des Rettungsdienstes. 

§ 14 

Maßnahmen bei Großschadens- 
ereignissen und vergleichbaren 

Gefahrenlagen 

(1) Bei Großschadensereignissen und 
vergleichbaren Gefahrenlagen sind die 
verfügbaren Einsatz- und Behandlungs-
kapazitäten unter Einschränkung der Re-
gelversorgung einzusetzen und im Falle 
einer gröf3eren Zahl von Verletzten und 
Erkrankten nach Magabe der Planungen 
nach § 13 zu verstärken. Die Entschei-
dung über Art und Umfang der im Einzel-
fall zu treffenden Manahmen obliegt 
dem Führungsstab nach § 4 und bis zu 
dessen Tätigwerden der Zentralen Leit-
stelle. 

(2) Sobald von der Zentralen Leitstelle 
Maßnahmen nach Abs. 1 durchzuführen 
sind, ist deren personelle Besetzung ent-
sprechend anzupassen, insbesondere soll 
das dienstfreie Personal herangezogen 
werden. 

Anlage 1 

Zweiter Abschnitt 

Präklinische Versorgung 

§ 13 

Vorbereitende Maßnahmen 

(1) Die Planungen der Landkreise und 
kreisfreien Städte des zusätzlichen Be-
darfs bei Großschadensereignissen und 
vergleichbaren Gefahrenlagen müssen 
mindestens die in der Anlage 1 genann-
ten vorbereitenden Malinahmen berück-
sichtigen. 

(2) Die Planung nach Abs. 1 ist so vor-
zunehmen, dass die regelmäßig verfügba-
ren Versorgungskapazitäten des Ret-
tungsdienstes in der Regel innerhalb von 
30 Minuten angemessen verstärkt werden 
können. Erforderlichenfalls sollen hierzu 
Vereinbarungen mit benachbarten Land-
kreisen oder kreisfreien Städten getroffen  
oder gemeinsame vorbereitende Maßnah-
men geplant werden. 

(3) Auf der Grundlage der geplanten 
vorbereitenden MalInahmen ist ein be-
sonderer Sonderschutzplan (MANV-Kon-
zept Hessen) zu erstellen oder der allge-
meine Alarm- und Einsatzplan nach § 7 
Abs. 1 entsprechend zu ergänzen. Die da-
nach zu veranlassenden Erstmaßnahmen  

§ 15 

Einsatzleitung Rettungsdienst, 
Technische Einsatzleitung 

(1) Die Einsatzleitung Rettungsdienst 
nach § 7 Abs. 1 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes führt am Gefahren- oder 
Schadensort alle rettungsdienstlichen 
Einsatzkräfte und -mittel. Sie ist entspre-
chend der Schadenslage personell und 
technisch angemessen auszustatten. 

(2) Zur fachlichen Beratung kann die 
Einsatzleitung Rettungsdienst weitere 
Fachkräfte der fur die Gefahrenabwehr 
zuständigen Dienststellen, Organisatio-
nen und Einrichtungen hinzuziehen. 

(3) Soweit nicht die Voraussetzungen 
des § 7 Abs. 2 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes gegeben sind, obliegt die 
Einsatzleitung nach dem Eintreff en am 
Schadensort der notärztlichen und organi-
satorischen Leitung gemeinsam. 

(4) Die Bestimmungen des Vierten Ab-
schnitts des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes und der Feuer-
wehrdienstvorschrift 100 bleiben unbe-
rührt, 

§ 16 

Notärztliche Leitung 

(1)  Die  Leitende Notärztin oder der 
Leitende Notarzt nach § 7 Abs. 1 Satz 2 
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des Hessischen Rettungsdienstgesetzes 
hat im Rahmen der notfallmedizinischen 
Gefahrenbewältigung insbesondere 

1. Art und  Anzahl  der verletzten, er-
krankten oder sonst gesundheitlich  go-
schädigten Personen, Schwere und 
Ausmafi der gesundheitlichen Schadi-
gong und zusätzliche Gefährdungen 
festzustellen, 

2. Behandlungsschwerpunkte, Behand-
lungs- und Transportprioritäten und 
Versorgungserfordernisse festzulegen 
und 

3. Anweisungen zur Durchführung der 
medizinischen Maßnahmen zu erteilen 
und Festlegungen zum Zielkranken-
harts zu treffen. 

(2) Zur Leitenden Notärztin oder zum 
Leitenden Notarzt kann nur bestellt wer-
den, wer 

1. die Voraussetzung nach § 25 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 erfüllt und 

2. eine besondere Qualifikation durch 

a) Vorlage einer entsprechenden Be-
scheinigung der Landesärztekam-
mer I lessen und 

b) Kenntnisse der Maßnahmen und 
Versorgungsstrukturen des Ret-
tungsdienstbereichs 

nachweist. 

Leitende Notärztinnen oder Leitende  Not-
ärzte müssen sich regelmäßig fortbilden 
und dies durch  Vorlage entsprechender 
Bescheinigungen nachweisen. § 25 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 bleibt unberührt. 

(3) Der Trager des Rettungsdienstes 
hat jederzeit den Einsatz einer Leitenden 
Notärztin oder eines Leitenden Notarztes 
zu gewährleisten. Hierzu können duch 
rettungsdienstbereichsübergreifende Re-
gelungen getroffen werden. 

§ 17 

Organisatorische Leitung 

(1) Die Organisatorische Leiterin oder 
dor Organisatorische Leiter nach § 7 
Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes hat am Schadensort insbe-
sondere 

1. die Kapazitäten der zugewiesenen 
Kräfte, des Materials, der Transport-
räume und der Einsatzmittel sowie der 
Versorgungskapazitäten festzustellen, 

2. die Führung der zugewiesenen Kräfte 
unter Berücksichtigung der jeweils ge-
botenen Sicherheitsmaßnahmen zu ge-
währleisten, 

3. die Bereiche für die notfallmeclizini-
sche Versorgung (Patientenablagen) 
und die für die weitere Versorgung 
notwendigen Rettungsmittel festzule-
gen sowie die Einweisung der Ret-
tungsmittel sicher zu stellen, 

4. die  Kommunikation  mit den Beteilig-
ten sicher zu stellen und 

5. die Erfassung und Versorgung sowie 
den Transport der betroffenen Perso-
nen zu organisieren. 

(2) Zur Organisatorischen Leiterin oder 
zum Organisatorischen Leiter kann nur 
bestellt werden, wer ihre oder seine Qua-
lifikation durch 

1. Erfüllung der von dem für das Ret-
tungswesen zuständigen Ministerium 
einheitlich bestimmten Anforderungen 
und 

2. Kenntnisse der Maßnahmen und Ver-
sorgungsstrukturen des Rettungs-
dienstbereichs 

nachweist. 

§ 16 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gilt entspre-
chend. 

Dritter Abschnitt 

Mitwirkung der Krankenhäuser 

§ 18 

Vorbereitende Maßnahmen 

(1) Zur Sicherstellung der  stationären 
Aufnahme der bei Grofischadensereignis-
sen notfallmedizinisch erstversorgten Per-
sonen haben die Landkreise und kreis-
freien Städte im Zusammenwirken mit 
den Krankenhäusern mindestens 

1. die zusätzlich für die Notfallbehand-
lung nutzbaren Räume festzustellen 
und deren Ausstattung und personelle 
Besetzung festzulegen, 

2 ,  die zusätzlich nutzbaren Bettenkapazi-
taten zu ermitteln und deren pflegeri-
sche Versorgung zu bestimmen, 

3 die Möglichkeiten zur Erhöhung der 
sonstigen Versorgungskapazitäten (La-
bor, Apotheke, Küche) zu ermitteln 
und die maximale Aufnahmekapazität 
fachbezogen festzulegen, 

4. Regelungen zur Erfassung und Weiter-
leitung von notfallmedizinisch erstver-
sorgten Personen und zur Unterrich-
tung der Öffentlichkeit sowie zur Be-
treuung von Angehörigen zu treffen 
und 

5. die Ausweich- und Verstärkungskapa-
zitäten, insbesondere niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte und Hilfsdienste, 
zu erfassen. 

(2) In die Planungen haben die Land-
kreise und kreisfreien Städte sonstige 
Ärztinnen und Ärzte, insbesondere nie-
dergelassene oder Betriebsärztinnen und 
-ärzte, aufzunehmen, die sich für den Be-
darfsfall zur Mitarbeit in der stationären 
Versorgung bereit erklärt haben. 

§ 19 

Maßnahmen bei 
GroBschadensereignissen 

(1) Die Landkreise und kreisfreien 
Städte haben im Zusammenwirken mit 
den Krankenhausern dafür Sorge zu tra- 
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gen, dass nach Feststellung eines Gron-
schadensereignisses 

1. in den geeigneten Krankenhäusern die 
stationäre Regelversorgung soweit wie 
möglich eingeschränkt wird, 

2. die Ambulanzen soweit wie möglich 
geräumt und alle Arbeitsbereiche 
schnellstmöglich einsatzbereit ge-
macht werden, 

3. der Besucherbetrieb auf das unbedingt 
notwendige Maß begrenzt wird, 

4. die Entlassung von Personen, deren 
Behandlung anderweitig möglich ist 
oder zurückgestellt werden kann,  so-
fort veranlasst wird und 

5. bei Bedarf eine Verlegung in andere 
geeignete Krankenhäuser vorgenom-
men werden kann. 

(2) Für die Aufnahme von zugewiese-
nen notfallmedizinisch erstversorgten 
Personen ist ein geeigneter Raum in der 
Nähe der Notfallaufnahme und -ambu-
lanz oder der Liegend-Krankenzufahrt 
vorzusehen. Für leicht verletzte Personen 
sind vorhandene Aufenthaltsräume als 
Warteräume vorzusehen. 

§ 20 

Ergänzende Maßnahmen bei Groß- 
schadensereignissen im Krankenhaus 

(1) Um die Folgen von Grol3schadens-
ereignissen in Krankenhäusern auf das 
unabwendbare Maß zu begrenzen, sind 
von den Krankenhäusern ergänzende 

lfs- und Abwehrmaf3nahmen zu planen. 
Die Planung muss insbesondere Maßnah-
men 

1. fur eine schnelle Evakuierung des 
Krankenhauses, 

2. zum notwendigen Selbstschutz und 

3. zur Verhinderung oder Begrenzung 
der Ausbreitung von Gefahrenlagen 

vorsehen. 

(2) Zur Vorbereitung von Evakuie-
rungsmaßnahmen sind insbesondere ge-
eignete Ausweichobjekte zu bestimmen 
und notwendige Verlegungsmaßnahmen 
festzulegen. Soweit sich in der Umge-
bung von Krankenhäusern besondere Ge-
fahrenpunkte befinden, sind ergänzende 
Maßnahmen zur Bewältigung möglicher 
Gefahrenlagen zu treffen.  

§ 21 

Selbsthilfemaßnahmen 

Die Landkreise und kreisfreien Städte 
haben darauf hinzuwirken, dass die Kran-
kenhäuser im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten Selbsthilfemaßnahmen vorsehen, die 
bei Großschadensereignissen in den 
Krankenhäusern schnell und wirkungs-
voll ergriff en werden können, bis  Hilfe  
durch Dritte erfolgt, Dazu gehören neben 
Maßnahmen zur Schadensbekämpfung 
mit den vorhandenen Mitteln auch das 
Freihalten der Anfahrtswege für die Feu-
erwehr und Hilfsdienste, die Verkehrslen- 

kung innerhalb des Krankenhausbereichs 
und die Aufrechterhaltung der Wasser-
und Energieversorgung. Die entsprechen-
den Festlegungen sind in den Kranken-
haus-Einsatzplan nach § 22 Abs. 1 aufzu-
nehmen. 

§ 22 

Krankenhaus-Einsatzplan 

(1) Die Krankenhäuser haben in einem 
Krankenhaus-Einsatzplan 	festzulegen,  
welche zusätzlichen Maßnahmen für die 
Aufnahme einer erhöhten Zahl von not-
fallmedizinisch erstversorgten Personen 
und zur Bewältigung interner Gefahren-
lagen erforderlich sind. Der Kranken-
haus-Einsatzplan muss unter Berücksich-
tigung jeweiliger Besonderheiten mindes-
tens die Maßnahmen nach den §§ 18 
bis 21 bestimmen und ist mit den Planun-
gen der für den Rettungsdienst, der Ge-
meindefeuerwehr sowie der für den 
Brandschutz und den Katastrophenschutz 
zuständigen Dienststellen abzustimmen. 

(2) Der Krankenhaus-Einsatzplan ist 
regelmäßig  fortzuschreiben.  

(3) Der Krankenhaus-Einsatzplan ist 
vollständig oder in Teilen dem von den 
Festlegungen jeweils betroffenen Perso-
nal zur Kenntnis zu geben. 

(4) Der Krankenhaus-Einsatzplan ist in 
den Katastrophenschutzplan nach § 31 
des Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes aufzunehmen. 

§ 23 

Zusätzliche Maßnahmen bei einem 
erhöhten Anfall von Vergiftungen, 

Brandverletzungen und medizinisch zu 
versorgenden Strahlenexpositionen 

(1) Im Fall einer größeren Anzahl von 
Vergiftungen hat die Einsatzleitung Ret-
tungsdienst oder das betroffene Kranken-
haus sof ort Ermittlungen über die Art des 
Giftstoffes zu veranlassen und unter Be-
teiligung der zuständigen Vergiftungs-
zentrale eine Antidot-Behandlung einzu-
leiten. Bei einem Schadensereignis mit 
Kontaktgiften sind durch die Einsatzlei-
tung Rettungsdienst oder das betroffene 
Krankenhaus geeignete Einrichtungen 
mit Wasch- oder Duschvorrichtungen für 
die Dekontamination zu bestimmen. Das 
beauftragte Personal hat im Einsatzfall 
Schutzanzüge anzulegen, die sowohl für 
den Rettungsdienst als auch in den dafür 
vorgesehenen Krankenhäusern vorzuhal-
ten sind. 

(2) Bei einem Strahlenunfall hat die 
Einsatzleitung Rettungsdienst zur medizi-
nischen Versorgung im Strahlenschutz er-
fahrene Fachkräfte zuzuziehen. Vor der 
stationären Aufnahme von strahlenexpo-
nierten Personen sind diese in besonde-
ren Einrichtungen zu dekontaminieren 
und die Strahlenexposition zu ermitteln. 
Soweit der Strahlenunfall zur Feststellung 
des Katastrophenfalles nach § 34 des Hes-
sischen Brand- und Katastrophenschutz-
gesetzes führt, sind die Rahmenempf eh- 
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hingen für den Katastrophenschutz in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen, An-
hang Nottallstationen, vom 13. Januar 
1989 (GMBI. Nr. 5 S. 71) sowie die Rah-
menempfehlungen zum Aufbau und Be-
trieb von Notfallstationen in  liessen zu 
beachten. Die Ermittlung der Strahlenex-
position in den besonderen Einrichtungen 
erfolgt durch geeignetes Personal, das 
sich gegenüber dem jeweiligen Landkreis 
oder der kreisfreien Stadt zur Übernahme 
dieser Aufgabe verpflichtet hat. Die Er-
reichbarkeit ist in die Krankenhaus-Ein-
satzpläne aufzunehmen und der jeweils 
zuständigen Zentralen Leitstelle bekannt-
zugeben. Für die Erstversorgung sind ab-
geschlossene Untersuchungs-, Behand-
lungs- und Sammelstellen zu bestimmen. 
Kleidungsstücke und Gegenstande der 
strahlenexponierten Personen sind geson-
dert aufzubewahren, bis geklärt ist, ob 
Kontaminationsgefahr besteht. 

(3) Zur Vermittlung von Behandlungs-
möglichkeiten fur Personen mit Vergif-
tungen, Verbrennungen oder Strahlenex-
positionen haben die Zentralen Leitstel-
len besondere Nachweise über die in Fra-
ge kommenden Behandlungseinrichtun-
gen zu führen. 

Dritter Teil 

Betrieb des Rettungsdienstes 

§ 24 

Eignung der Leistungserbringer 

(1) Der Betrieb des Leistungserbrin-
gors muss von einer Person geführt wer-
den, die über 

1 

a) den erfolgreichen Abschluss 

aa) einer kaufmännischen Ausbil-
dung oder 

bb) eines Studiums mit wirtschaft- 
lichem Schwerpunkt und 

b) eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 des 
Rettungsassistentengesetzes vom 
10. Juli 1989 (BGB1. I S. 1384), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
2. Dezember 2007 (BGB1. I S. 2686), 

verfügt oder 

2. bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
bereits einen Betrieb eines Leistungs-
erbringers führt. 

Wird ein Betrieb von mehreren Personen 
geführt, sind die Anforderungen nach 
Satz 1 auch erfüllt, wenn 

1 ,  in den Fallen der Nr. 1 die Vorausset-
zungen von verschiedenen Personen 
erfüllt werden, 

2. die Voraussetzung nach Nr. 2 nur von 
einer Person erfüllt wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht bei einer a us -
schließlichen Leistungserbringung im Be-
reich der notärztlichen Versorgung und 
der Berg- und Wasserrettung.  

§ 25 

Fachliche Eignung des Einsatzpersonals 

(1) Aut Fahrzeugen ausschliel3lich für 
den Krankentransport darf der Leistungs-
erbringer nur Personen einsetzen, die 

1. mindestens 

a) als Fahrzeugführerin oder Fahr-
zeugführer eine Sanitätsausbildung 
nach Magabe der Anlage 2 bei 
einer anerkannten Hilfsorganisati-
on oder anderen anerkannten Stelle 
oder 

b) als Beifahrerin oder Beifahrer eine 
Ausbildung nach der Verordnung 
fiber die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungssanitäterinnen und 
Rettungssanitätern vom 27. Januar 
1992 (StAnz. S, 448), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 
24. März 2005 (StAnz. S,1538), 

erfolgreich abgeschlossen haben und 

2. jährlich zu den Themenbereichen des 
Krankentransports fortgebildet wer-
den. 

Die Fortbildung nach Satz 1 Nr. 2 muss 
mindestens 16 Stunden betragen, von de-
nen zwei Stunden auf die Hygiene entfal-
len sollen. 

(2) Auf Fahrzeugen fur die Notfallver-
sorgung darf der Leistungserbringer nur 
Personen einsetzen, die 

1. mindestens 

a) als Fahrzeugführerin oder Fahr-
zeugführer eine Ausbildung nach 
der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung von Rettungssa-
nitäterinnen und Rettungssanitä-
tern erfolgreich abgeschlossen ha-
ben oder 

b) als Beifahrerin oder Beifahrer eine 
Erlaubnis nach § 1 des Rettungsas-
sistentengesetzes besitzen und 

2. jährlich zu den Themenbereichen der 
Notfallversorgung fortgebildet werden. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 
können bis zum Ablaut von vier Jahren 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung als 
Fahrzeugführerin oder Fahrzeugführer 
auch Personen eingesetzt werden, die ei-
ne vierwöchige theoretische Ausbildung 
und eine zweiwöchige klinisch praktische 
Ausbildung nach § 1 Nr. 1 und 2 der in 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b genannten 
Verordnung absolviert haben. Die Fortbil-
dung nach Satz 1 Nr. 2 muss mindestens 
38 Stunden betragen, von denen 32 Stun-
den auf notfallmedizinische Themen ein-
schlieI3lich der erweiterten Versorgungs-
ma6nahmen und deren Zertifizierung, 
zwei Stunden auf den Bereich der Hygie-
ne und vier Stunden auf die betrieblichen 
Belange der jeweiligen Leistungserbrin-
ger entfallen sollen. 

(3) Auf Notarzteinsatzfahrzeugen darf 
der Leistungserbringer nur Personen ein-
setzen, die 

1. eine Erlaubnis nach § 1 Satz 1 des Ret-
tungsassistentengesetzes besitzen oder 

plage 2 
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2. mindestens eine Ausbildung als Ret-
tungssanitäterin oder Rettungssanitä-
ter erfolgreich abgeschlossen haben 
und zwei Jahre Berufserfahrung in der 
Notfallversorgung nachweisen kön-
nen. 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(4) Als Notärztin oder Notarzt darf der 
Leistungserbringer nur Personen einset-
zen, die 

1. mindestens über die Zusatzbezeich-
nung „Notfallmedizin" oder eine ver-
gleichbare, von der Landesärztekam-
mer Hessen anerkannte Qualifikation 
verfügen und 

2. jährlich zu den Themenbereichen der 
Notfallversorgung einschließlich Re-
animationsmaßnahmen und -algorith-
men  fortgebildet  werden. 

Die Fortbildung nach Satz 1 Nr. 2 muss 
von einer deutschen Ärztekammer zertifi-
ziert sein und mindestens 16 Stunden be-
tragen. 

(5) Für den Einsatz in Hubschraubern 
oder Flächenflugzeugen in der Luftret-
tung gilt Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 
entsprechend. Die weiteren  Anforderun-
gen sind im Fachplan Luftrettung nach 
§ 15 Abs. 3 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes zu regeln. 

(6) Im Rettungsdienstplan nach § 15 
Abs. 1 des Hessischen Rettungsdienstge-
setzes können Ausnahmen von den  An-
forderungen nach Abs. 1 bis 5 vorgesehen 
werden. 

§ 26 

Gesundheitliche Eignung des 
Einsatzpersonals 

(1) Auf Rettungsmitteln darf der Leis-
tungserbringer nur Personen einsetzen, 
die vor Aufnahme der Tätigkeit, danach 
jeweils vor Ablauf von drei Jahren, 

1. ihre körperliche, geistige und gesund-
heitliche Eignung, bei Fahrzeugführer-
innen und Fahrzeugführern auch die 
Eignung zum Führen eines Rettungs-
mittels, durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung des Gesundheitsamtes, 
einer Fachärztin oder eines Facharztes 
für Arbeitsmedizin oder einer Ärztin 
oder eines Arztes mit der Zusatzbe-
zeichnung Betriebsmedizin nachwei-
sen und 

2. durch Vorlage einer Bescheinigung 
des Gesundheitsamtes nachweisen, 
dass von ihnen nicht die Gefahr der 
Übertragung einer Infektionskrankheit 
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGB1. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
17. Juli 2009 (BGB1. I S. 2091), in der 
jeweils geltenden Fassung ausgeht; 
der Leistungserbringer hat insoweit 
Auflagen des Gesundheitsamtes zu be-
achten. 

(2) Die Nachweise nach Abs. 1 hat der 
Leistungserbringer dem zuständigen Tra-
ger des Rettungsdienstes vorzulegen. 

§ 27 

Hygiene bei der Durchführung von 
Einsätzen 

3  (1) Die in der Anlage 3 genannten polne   
Empfehlungen für die Hygiene im Ret- 
tungsdienst sind zu beachten. 

(2) Das Einsatzpersonal ist verpflichtet, 
im Einsatz Schutzkleidung und bei ent-
sprechender Gefährdung Schutzhand-
schuhe und Schutzmasken zu tragen. 

(3) Das Einsatzpersonal hat, auch für 
unerwartete Zwischenfälle, Vorsorge ge-
gen Infektionsgefahren während des Ein-
satzes zu treffen. 

(4) Das Einsatzpersonal soll vor einem 
Transport bekannte oder vermutete Infek-
tionsgefahren erfragen. 

(5) Der Leistungserbringer hat einen 
Hygieneplan aufzustellen, in dem Einzel-
heiten der allgemeinen und besonderen 
Hygienemaßnahmen festzulegen sind. 
Verhaltensregeln zum Schutz des Perso-
nals vor Infektionen sowie zum Wechsel 
der Schutzkleidung sind im Hygieneplan 
gesondert aufzuführen. 

§ 28 

Desinfektion von Rettungsmitteln 

(1) Der Leistungserbringer ist dafür 
verantwortlich, dass 

1. in den Funktionsbereichen der einge-
setzten Rettungsmittel alle Flächen, 
die durch Körperflüssigkeiten oder 
Ausscheidungen verunreinigt sind, 
einer Scheuerdesinfektion unterzogen 
werden und alle im Einsatz benutzten 
Instrumente und Gegenstände desinfi-
ziert und gereinigt werden, 

2. die im Hygieneplan vorgesehenen Rou-
tinedesinfektionsmaßnahmen durchge-
führt werden und 

3. jedes Rettungsmittel sowie die Schutz-
kleidung der eingesetzten Personen 
und alle sonst benutzten Gegenstände 
nach dem Transport einer Person mit 
einer Infektionskrankheit den Desin-
fektionsmaßnahmen nach den Emp-
fehlungen der Anlage 3 unterzogen 
werden. 

(2) Für die Desinfektion sind geprüfte 
Desinfektionsmittel zu verwenden. 

(3) Werden in einem Rettungsmittel 
tierische Schädlinge festgestellt, die 
Krankheiten übertragen können, ist das 
Rettungsmittel unverzüglich durch eine 
staatlich anerkannte Schädlingsbekämp-
ferin oder einen staatlich anerkannten 
Schädlingsbekämpfer dahingehend zu 
begutachten, ob eine Entwesung und ge-
gebenenfalls eine Entseuchung erforder-
lich ist. Maßnahmen zur Entwesung und 
Entseuchung dürfen nur von Personen 
vorgenommen werden, die datur ausge-
bildet sind. 

(4) Die bei der  Beförderung  von Perso-
nen entstandenen Abfälle sind in ver-
schließbaren, geruchsdichten, feuchtig-
keitsbeständigen und transportsicheren 
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Einwegbehältnissen zu sammeln und bis 
zum Abtransport so zu lagern, dass eine 
Beeinträchtigung umliegender Bereiche 
ausgeschlossen ist. 

(5) Jede vorgenommene Desinfektion 
ist mit Angaben zu Datum und Uhrzeit, 
zum Anlass und zur Art der Maßnahmen, 
zu eingesetzten Mitteln und den Perso-
rien, die die Maßnahmen durchgeführt 
haben, zu dokumentieren. 

§ 29 

Transport von Personen mit hochkonta- 
ginsen und gefährlichen Krankheiten 

Der Transport einer Person mit einer 
Erkrankung oder einem Verdacht auf ei-
ne Erkrankung an 

1. übertragbarem virusbedingtem hämor-
rhagischen Fieber, 

2. Lungenmilzbrand, 

3. Pest 

odor auf Anordnung des Gesundheitsam-
tes bei einer unbekannten gefährlichen 
und übertragbaren Infektion hat unter 
Spezialbedingungen zu erfolgen. 

§ 30 

Verhalten im Einsatz 

Dem Einsatzpersonal ist es untersagt, 

1. wahrend des Dienstes oder der Dienst-
bereitschaft Mittel zu sich zu nehmen, 
die die dienstliche Tätigkeit beein-
trächtigen, oder einen Einsatz durch-
zuführen, obwohl die Wirkung solcher 
Mittel besteht und 

2. im Rettungsmittel zu rauchen oder 
Speisen zu sich zu nehmen. 

§ 31 

Einsatzprotokolle 

(1) Von den Leistungserbringern sind 
Einsatzprotokolle nach einheitlichen Vor-
gaben des fur das Rettungswesen zustän-
digen Ministeriums zu erstellen und zehn 
Jahre aufzubewahren. Nach der endgülti-
gen Beendigung einer Beauftragung sind 
die Einsatzprotokolle, bei denen die Frist 
nach Satz 1 noch nicht abgelaufen ist, 
dem Träger des Rettungsdienstes zur wei-
teren  Aufbewahrung zu übergeben. 

(2) Durchschriften der Einsatzprotokol-
le sind den Trägern des Rettungsdienstes 
vorzulegen und von diesen auszuwerten. 
Die Auswertungen sind dem Bereichsbei-
rat nach § 16 Abs. 2 Hessisches Rettungs-
dienstgesetz und dem für den Rettungs-
dienst zuständigen Ministerium auf Ver-
langen vorzulegen. 

Vierter Teil 

Rechnungswesen 

§ 32 

Geltungsbereich 

Wer Leistungen im Rettungsdienst er-
bringt, hat die Buchführung und Rech- 

nungslegung für diesen Bereich unabhän-
gig von der Rechtsform seines Betriebes 
und dessen handelsrechtlicher Stellung 
nach den §§ 33 bis 37 durchzuführen. 

§ 33 

Geschäftsjahr, B uchführung, Inventar 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr. 

(2) Die Leistungserbringer haben ihre 
Bucher nach den Regeln der kaufmänni-
schen doppelten Buchführung einschlie13- 
lich der nach Größe und Struktur erfor-
derlichen Nebenbuchhaltungen entspre-
chend den §§ 238 und 239 des Handels-
gesetzbuches in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Novem-
ber 2010 (BGB1. I S. 1592), zu führen. 

(3) Die Konten sind nach dem Konten-
rahmen entsprechend der Anlage 4 ein- Anlage  4  
zurichten, soweit nicht bei Nutzung eines 
von diesem Kontenrahmen abweichenden 
Kontenplanes durch ein ordnungsgemd-
lies Oberleitungsverfahren die Umschlüs-
selung auf den Kontenrahmen gewähr-
leistet werden kann. 

(4) Für die Aufstellung des Inventars 
gelten die §§ 240 und 241 des Handelsge-
setzbuches. 

§ 34 

Jahresabschluss 

(1) Die Leistungserbringer haben für 
ihr Unternehmen einen Jahresabschluss 
zu erstellen. Für die Aufstellung und den 
Inhalt gelten die §§ 242 bis 256, § 264 
Abs. 2, § 265 Abs. 2, 5 und 8, § 268 Abs, 1 
und 3, § 270 Abs. 2, § 275 Abs. 4, § 277 
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 und § 284 
Abs. 2 Nr. 1 und 3 des Handelsgesetzbu-
ches. Der Jahresabschluss soll innerhalb 
von vier Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres aufgestellt werden. 

(2) Für den Betriebszweig Rettungs-
dienst ist eine eigenständige Rechnung 
zu legen. Die Bilanz ist in Form einer Ge-
samtbilanz und die Gewinn- und Verlust-
rechnung  zusätzlich  in Form einer Teilge-
winn- und -verlustrechnung fur den Be-
triebszweig Rettungsdienst zu erstellen. 
Die Bilanz ist nach Maligabe  der Anlage 5 
und die Gewinn- und Verlustrechnung 
nach Maßgabe der Anlage 6 zu gliedern. 

(3) Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens, deren Nutzung zeitlich be-
grenzt ist, sind zu den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, vermindert um Ab-
schreibungen, anzusetzen. Beiträge Drit-
ter zur Anschaffung dieser Gegenstände 
sind als Sonderposten auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen und über die Nut-
zungsdauer hinweg aufzulösen. 

(4) Kann ein Leistungserbringer, der 
erstmals nach den Grundsätzen des Han-
delsgesetzbuches eine Bewertung des 
Anlagevermögens vornimmt, zum Stich-
tag der Eröffnungsbilanz die tatsächli- 

Pnlage 5  

A n„age  6 
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chen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten nicht ohne unvertretbaren  Auf-
wand ermitteln, so sind den Preisverhält-
nissen des vermutlichen Anschaffungs-
oder Herstellungszeitpunkts entsprechen-
de Erfahrungswerte als Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen. 

(5) Bei Leistungserbringern ohne eige-
ne Rechtspersönlichkeit oder in einer an-
deren Rechtsform als der Kapitalgesell-
schaft sind unter dem Eigenkapital als 
„festgesetztes Kapital" die Beträge auszu-
weisen, die dem Betriebszweig Rettungs-
dienst vom Rechtsträger auf Dauer zur 
Verfügung gestellt werden. Als Rückla-
gen sind aus dem Jahresabschluss oder 
dem Gewinnvortrag zweckgebunden ge-
bildete Posten auszuweisen. In die Rück-
lagen sind auch sonstige Einlagen des 
Rechtsträgers einzustellen, die dem Be-
triebszweig Rettungsdienst nicht auf Dau-
er zur Verfügung stehen. 

§ 35 

Aufbewahrung und Vorlage 
von Unterlagen 

Für die Aufbewahrung von Rech-
nungs- und Buchführungsunterlagen, die 
Aufbewahrungsfristen und die Vorlage 
dieser Unterlagen gelten die §§ 257 und 
261 des Handelsgesetzbuches. 

§ 36 

Kosten- und Leistungsrechnung 

(1) Die Leistungserbringer haben eine 
Kosten- und Leistungsrechnung zu füh-
ren, die 

1. eine betriebsinterne Steuerung, 

2. eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit, 

3. eine Abgrenzung der Kosten des Be-
triebszweiges Rettungsdienst, 

4. die Ermittlung der Kosten dieses Be-
triebszweiges und 

5. die Erstellung des Kosten- und Leis-
tungsnachweises nach § 40 

ermöglicht. Hierbei haben die Leistungs-
erbringer 

1. die aufgrund ihrer Aufgaben und 
Strukturen erforderlichen Kostenstel-
len zu bilden, 

2. die Kosten aus der Buchführung nach-
prüfbar herzuleiten; kalkulatorische 
Kosten sind in der Kosten- und Leis-
tungsrechnung zu erfassen und von 
den gegenüberstehenden Aufwendun -
gen  der Buchführung abzugrenzen, 

3. die Kosten und Leistungen verursa-
chungsgerecht nach Kostenstellen zu 
erfassen; sie sind darüber hinaus den 
anfordernden Kostenstellen zuzuord-
nen, soweit dies für die in Satz 1 ge-
nannten Zwecke erforderlich ist, 

4. bei betriebszweigübergreifender Betä-
tigung eine verursachungsgerechte 
Abgrenzung der Kosten und Erträge 
und anteilige Zuordnung vorzuneh- 

men; ist eine eindeutige Abgrenzung 
nicht möglich, kann die Zuordnung auf 
der Grundlage von vorsichtigen Schät-
zungen erfolgen. 

(2) Kosten sind alle Aufwendungen der 
Leistungserbringer, die durch die Erbrin-
gung der Leistungen nach Abs. 3 entste-
hen. Dazu gehören auch 

1. die notwendigen Zinsen für Betriebs-
mittelkredite und die Finanzierung 
von Wirtschaftsgütern, 

2. die Kosten für die Versicherung von 
Unwägbarkeiten, die mit der Leis-
tungserbringung verbunden sind, 

3. die Kosten für die über den normalen 
Geschäftsbetrieb 	hinausgehenden 
Wirtschaftlichkeitsberatungen 	und 
-prüfungen, soweit diese vorher mit 
den Leistungsträgern abgestimmt 
wurden, 

4. die Kosten der Instandhaltung der 
Wirtschaftsgüter, 

5. die Abschreibung der uneinbringli-
chen Forderungen, 

6. die nicht anderweitig zu deckenden 
Kosten der Ausbildung des im Be-
triebszweig Rettungsdienst eingesetz-
ten Personals, 

7. eine kalkulatorische Verzinsung des 
nachweislich eingebrachten Eigenka-
pitals mit einem Zinssatz, der einen 
Prozentpunkt über dem Zinssatz für 
Sparguthaben mit gesetzlicher Kün-
digungsfrist liegt, 

8. ein angemessenes kalkulatorisches 
Entgelt für den Wert der ehrenamtli-
chen  Arbeit,  

9. eine angemessene kalkulatorische 
Miete für anteilig durch den Betriebs-
zweig Rettungsdienst genutzte Ge-
bäude, wenn die tatsächlichen Kos-
tenanteile nicht mit vertretbarem 
Aufwand ermittelt werden können, 

10. die Abschreibung der  Wirtschaftsgü-
ter,  

11. die Kosten für geleaste Wirtschaftsgü-
ter,  wenn der Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit dieser Finanzierungsart 
geführt werden kann, 

12. die Kosten für Leistungen der Dach-
verbände der Leistungserbringer und 

13. die Kosten für Fehleinsätze. 

(3) Leistungen sind 

1. die von einer Zentralen Leitstelle ver-
anlassten Einsätze von Rettungsmitteln 
zu einem Einsatzort, 

2. alle Maßnahmen zur medizinischen 
Notfallversorgung am Notfallort ein-
schließlich aller notärztlichen Leistun-
gen, 

3. die medizinisch-fachlich betreute Be-
förderung von Notfallpatientinnen und 
Notfallpatienten in einem dafür geeig-
neten Rettungsmittel, 

4. in dringenden Fällen der Transport 
von lebenswichtigen Medikamenten 
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und Blutkonserven, von Organen für 
Transplantationen und die zur Notf all-
versorgung notwendigen Suchflüge, 

5. die medizinisch-fachlich betreute Be-
förderung im Krankentransport, soweit 
die Aufgaben der Notfallversorgung 
und des Krankentransports in organi-
satorischer Einheit durchgeführt wer-
den und 

6. die Einsätze von Rettungsmitteln zur 
Beförderung von Personen im Rahmen 
einer stationären Behandlung und die 
Einsätze zur Verlegung von Patientin-
nen oder Patienten von einer Behand-
lungseinrichtung in eine für die Wei-
terbehandlung geeignete Behand-
lungseinrichtung. 

Nicht zu den Leistungen nach Abs. 3 ge-
hören Einsätze von Rettungsmitteln zur 
ärztlichen Versorgung von bereits in 
Behandlungseinrichtungen befindlichen 
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. 

§ 37 

Befreiung von den Buchführungspflichten 

Stehen die mit der Erfüllung der 
Pflichten nach den §§ 33 bis 34 verbunde-
nen Kosten in keinem angemessenen 
Verhältnis zu dem erreichbaren Nutzen 
oder können die Anforderungen nach 
§ 36 auf andere Weise erreicht werden, 
können die betreffenden Leistungserbrin-
ger duf Antrag vom Trager des Rettungs-
dienstes ganz oder teilweise von den Ver-
pflichtungen nach den §§ 33 bis 36 befreit 
werden. 

Fiiniter Teil 

Benutzungsentgelte und Gesamtbudget 

§ 38 

Grundsätze zum Benutzungsentgelt 

(1) Die Benutzungsentgelte nach § 10 
des Hessischen Rettungsdienstgesetzes 
müssen so bemessen sein, dass die Leis-
tungserbringer den übernommenen Ver-
sorgungsauftrag im medizinisch-fachlich 
notwendigen und zweckmäßigen Umfang  
erfüllen können. 

(2) Mit den Benutzungsentgelten wer-
den alle Kasten nach § 36 Abs. 2 abgegol-
ten, die den Leistungserbringern bei me-
dizinisch notwendiger, bedarfsgerechter, 
leistungsfähiger und wirtschaftlicher Er-
bringung der Leistungen nach § 36 Abs. 3 
entstehen. Eine wirtschaftliche Leistungs-
erbringung setzt insbesondere voraus, 
dass die Leistungserbringer im Rahmen 
der rechtlichen, tariflichen und vergleich-
baren Vorgaben die Möglichkeit zur Re-
duzierung der Kosten nutzen. 

(3) Die nach § 10 Abs, 1 Satz 2 des 
Iessischen Rettungsdienstgesetzes zu 

treffende Vereinbarung der Benutzungs-
entgelte zwischen den Leistungserbrin-
gern und  cien  Leistungsträgern nach § 3 
Abs. 11 des Hessischen Rettungsdienstge-
setzes erfolgt nach Maßgabe des § 41 auf  

der Grundlage eines Gesamtbudgets 
nach § 39. 

(4) Die Benutzungsentgelte gelten ein-
heitlich gegenüber den Leistungsträgern 
sowie allen Personen und Einrichtungen, 
insbesondere Krankenhausern, die die 
Leistungen in Anspruch nehmen. 

(5) In den Fällen des § 10 Abs. 3 des 
Hessischen Rettungsdienstgesetzes kön-
nen Leistungsentgelte vereinbart werden, 
für die die §§ 39 und 42 nicht gelten. 

§ 39 

Gesamtbudget 

(1) Auf der Grundlage der anhand der 
Kosten- und  Leistungsnachweise nach 
§ 40 voraus zu berechnenden Kosten und 
zu schätzenden Leistungen ist von den an 
der Vereinbarung mit den Leistungsträ-
gern beteiligten Leistungserbringern ein 
Gesamtbudget zu erstellen. 

(2) Es ist eine verursachungsgerechte 
Gliederung mindestens nach den Leis-
tungsbereichen Notfallversorgung und 
Krankentransport vorzusehen; weiterge-
hende Gliederungen innerhalb der ein-
zelnen Leistungsbereiche sind zulässig. 

§ 40 

Kosten- und Leistungsnachweise 

(1) Jeder an der Vereinbarung mit den 
Leistungsträgern beteiligte Leistungser-
bringer hat jährlich einen Kosten- und 
Leistungsnachweis zu erstellen. Die ein-
zelnen Kosten- und Leistungsnachweise 
sind zu einem Kosten- und Leistungs-
nachweis für den gesamten Rettungs-
dienstbereich zusammenzufassen. Die 
Einzelnachweise und der Gesamtnach-
weis sind den Leistungsträgern und den 
Trägern des Rettungsdienstes vorzulegen. 

(2) Auf Verlangen der Leistungsträger 
haben die Leistungserbringer zusätzliche, 
erläuternde Unterlagen zu erstellen, 
wenn dies im Einzelfall zur Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit erforderlich ist. 

§ 41 

Vereinbarung des Gesamtbudgets und 
der Benutzungsentgelte 

(1) Das Gesamtbudget nach § 39 sowie 
die Art und Höhe der Benutzungsentgelte 
haben die Leistungserbringer eines Ret-
tungsdienstbereiches mit den jeweiligen 
Leistungsträgern für jeweils ein Kalender-
jahr im Voraus durch schriftliche Verein-
barung zu regeln. Die Vereinbarung muss 
auch Angaben zu den zugrundeliegenden 
Berechnungsgrundlagen sowie Festle-
gungen zum Ausgleich nach § 42 Abs. 3 
über die zeitnahe Zahlung der Benut-
zungsentgelte und das Verfahren bei 
Budgetabweichungen enthalten. 

(2) Aus dem vereinbarten Gesamtbud-
get werden für den Rettungsdienstbereich 
einheitliche, auf Planeinsätze bezogene 
Benutzungsentgelte ermittelt. 
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(3) Die Vertragsparteien nehmen die 
Verhandlungen unverzüglich auf, nach-
dem eine Vertragspartei dazu schriftlich 
aufgefordert hat. Die Verhandlungen sol-
len so rechtzeitig abgeschlossen werden, 
dass die neuen Benutzungsentgelte je-
weils mit Ablauf eines laufenden Budge-
tierungszeitraumes wirksam werden kön-
nen. Können wesentliche Fragen nicht 
rechtzeitig geklärt werden, sollen das Ge-
samtbudget und die Benutzungsentgelte 
auf der Grundlage der Kosten- und Leis-
tungsnachweise nach § 40 sowie weiterer 
verfügbarer Unterlagen vereinbart wer-
den. Soweit erforderlich, kann eine Prü-
fung offener Fragen vereinbart und deren 
Ergebnis in der nächsten Vereinbarung 
mit Wirkung nur für die Zukunft berück-
sichtigt werden. 

(4) Bei wesentlichen Änderungen der 
Annahmen, die der Berechnung eines 
Gesamtbudgets zugrunde gelegt wurden, 
sind das Gesamtbudget und die Benut-
zungsentgelte auf Verlangen einer Ver-
tragspartei auch während eines Kalender-
jahres neu zu vereinbaren. 

(5) Die Vertragsparteien nach Abs. 1 
können Rahmenvereinbarungen abschlie-
tlen, die insbesondere ihre Rechte und 
Pflichten sowie die Vorbereitung, den Be-
ginn und das Verfahren zur Vereinbarung 
des Gesamtbudgets und der Benutzungs-
entgelte näher bestimmen. 

(6) Die Regelungen über die Erhebung 
der vereinbarten Benutzungsentgelte 
durch die Leistungserbringer und über 
das Verfahren vor der Schiedsstelle bei 
Nichtzustandekommen einer Vereinba-
rung über die Benutzungsentgelte nach 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 5 bis 7 
des Hessischen Rettungsdienstgesetzes 
bleiben unberührt. 

§ 42 

Ausgleich von Kostenüber- und 
-unterdeckungen 

(1) Weichen die gesamten tatsächli-
chen Leistungen innerhalb eines Ret-
tungsdienstbereiches von den vorausbe-
rechneten ab, sind die dadurch entste-
henden Kostenüber- oder -unterdeckun-
gen bei den nachfolgenden Vereinbarun-
gen entsprechend zu berücksichtigen. 
Kostenüber- oder -unterdeckungen, die 
einzelnen Leistungserbringern im Rah-
men der laufenden Wirtschaftsführung 
entstehen, werden nicht ausgeglichen mit 
Ausnahme solcher, die während eines 
Vereinbarungszeitraumes aufgrund von 
Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder 
entsprechenden allgemeinen Vergütungs-
regelungen entstehen. 

(2) Kostenüber- oder -unterdeckungen, 
die einzelnen Leistungserbringern da-
durch entstehen, dass die tatsächlich er- 

brachten Leistungen wesentlich von den 
geschätzten abweichen, sind von diesen 
unverzüglich untereinander auszuglei-
chen. 

(3) Die Kostenüber- oder -unterde-
ckungen nach Abs.1 sind auf Verlangen 
der Leistungsträger oder Leistungserbrin-
ger zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spä-
testens nach drei Jahren, in der dann zu 
treffenden Vereinbarung im Rahmen des 
dortigen Gesamtbudgets auszugleichen. 
Hierbei sind die Benutzungsentgelte ent-
sprechend anzupassen. 

(4) Ein Ausgleich nach Abs. 3 ist in den 
Fallen des Abs. 1 Satz 2 ausgeschlossen, 
wenn die Vertragsparteien stattdessen für 
die dort genannten Unwägbarkeiten im 
Voraus einen angemessenen Wagniszu-
schlag vereinbaren. 

Sechster Teil 

Ordnungswidrigkeiten und 
Schlussvorschriften 

§ 43 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 22 
Abs. 1 Nr. 6 des Hessischen Rettungs-
dienstgesetzes handelt, wer 

1. entgegen den §§ 25 und 26 Personen 
auf Rettungsmitteln einsetzt, die nicht 
die dort genannten Voraussetzungen 
erfüllen, 

2. den Vorschriften des § 28 zuwiderhan-
delt, 

3. den Verboten des § 30 zuwiderhandelt 
oder 

4. entgegen § 31 Abs. 1 Einsatzprotokolle 
nicht oder nicht ordnungsgemäß er-
stellt oder aufbewahrt. 

§ 44 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 

1. die Verordnung zur Ausführung der 
§§ 5 und 6 des Gesetzes zur Neuord-
nung des Rettungsdienstes in Hessen 
vom 31. Mai 1999 (GVB1. I S. 366)1 
und 

2. die Rettungsdienst-Rechnungswesen-
verordnung vom 13. Dezember 1999 
(GVB1. I S. 487)1. 

§ 45 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach 
der Verkündung in Kraft, Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. 

Wiesbaden, den 3. Januar 2011 

Der Hessische Sozialminister 

Grüttner 
Hebt aut GVBI. H 351-55 

I) Hebt auf GVBI.  U 351-56 
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Anlage 1 (zu § 13 Abs. 1) 

Sanitätsdienste und notärztliches 
Personal im Umkreis von ca. 
50 km 

Einheiten des Technischen Hilts-
werkes 

Vorbereitende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen 
mit einer erhöhten Anzahl von verletzten, erkrankten oder sonst gesundheitlich 

geschädigten Personen 

1. Erlassung von Personal und Einrich-
tungen des Rettungsdienstes im eige-
nen Rettungsdienstbereich 

a) Zahl und Qualifikation der haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

b) Zahl, Art und Ausstattung der Ret-
tungsmittel 

c) Art, Menge und Lagerort der Sani-
tätsvorräte, insbesondere Arznei-
mittel 

d) Verfügbarkeit  des Personals und 
der Rettungsmittel 

e) Zahl und Qualifikation der Notärz-
tinnen und Notärzte 

f) Verfügbarkeit der Notärztinnen 
und  Notärzte. 

2. Erfassung der Einheiten und Einrich-
tungen der psychosozialen Unterstüt-
zung wie Notfallseelsorge (PSNV). 

3 Verstärkung des Rettungsdienstes 

Der örtliche Rettungsdienst ist je nach 
Schadenslage und verfügbarer eigener 
Kraft entsprechend § 13 Abs. 2 der 
Verordnung zu verstärken. Dazu sind 
folgende Möglichkeiten zu berücksich-
tigen: 

a) Einsatz des dienstfreien Rettungs-
personals und anderer Einrichtun-
gen 

b) Vereinbarung der Art und des Um-
fangs nachbarlicher Hilfeleistung 
mit benachbarten Rettungsdienst-
bereichen und Erstellen entspre-
chender Alarm- und Einsatzpläne 

c) Gemeinsame Wahrnehmung der 
Aufgaben der Gefahrenabwehr 
(Rettung und Versorgung von Not-
f allpatienten) entsprechend diesen 
Grundsätzen 

d) Einsatz von Katastrophenschutz-
Einheiten im Wege der Amtshilfe 

e) Besetzung der Funktion der Leiten-
den Notärztin oder des Leitenden 
Notarztes durch die zuständige Be-
hörde 

f) Besetzung der Funktion der Orga-
nisatorischen Leiterin oder des Or-
ganisatorischen Leiters durch die 
zuständige Behörde 

g) Erfassung überörtlicher schnell ver-
fügbarer Hilfskräfte und Einrich-
tungen 

Rettungs- und Transporthub-
schrauber der Bundespolizei, der 
Bundeswehr und anderer Streit-
kräfte sowie weiterer geeigneter 
Institutionen 

Bergwacht und Wasserrettung, 
insbesondere Tauchergruppen 

Rettungshundestaf f eln 

4. Erfassung geeigneter Behandlungsein-
richtungen 

a) Krankenhäuser (Krankenhauska-
taster) 

Es sind alle für die Aufnahme von 
verletzten, erkrankten oder sonst 
gesundheitlich geschädigten Perso-
nen geeignete Krankenhäuser im 
Umkreis von ca. 50 km sowie Spezi-
alkliniken und -einrichtungen min-
destens wie folgt zu erfassen: 

Verzeichnis der Krankenhäuser 
mit ihren Fachabteilungen ein-
schlialich Spezialgebieten 

Operations- und Behandlungska-
pazitäten der einzelnen Fachab-
teilungen 

Bettenkapazitäten einschliefilich 
Intensivbetten und Reanimations-
einheiten 

Möglichkeiten der Kapazitätser-
weiterungen 

Spezialkliniken, z. B, regionale 
Strahlenschutzzentren, zur radio-
aktiven Dekontaminierung und 
zur Versorgung von Schwerst-
brandverletzten 

Informationszentren, z. B. Zentra-
le Vermittlungsstelle tur Brand-
verletzte und Vergiftungszentra-
len 

b) Arztpraxen 

In Zusammenarbeit mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hessen sind 
geeignete Arztpraxen unter Be-
rücksichtigung einer umfassenden 
Erstversorgung von leichter verletz-
ten, erkrankten oder sonst gesund-
heitlich geschädigten Personen zu 
erfassen. Bei der Auswahl der Pra-
xen ist auch die räumliche Nähe zu 
möglichen Notunterkünften (Schu-
len, Turnhallen, Vereinsheimen 
usw.) einzubeziehen. 

Praxen von Durchgangsärztinnen 
oder -ärzten (von den Berufsge-
nossenschaften besonders be-
stellte Ärzte für die Behandlung 
von Arbeitsunfällen mit spezieller 
Praxisausstattung) 

Praxen von anderen Ärztinnen 
und Ärzten, die an der Heilbe- 
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handlung von Arbeitsunfällen 
beteiligt sind (mit spezieller Pra-
xisausstattung) 

5. Erfassung von Sanitätsmaterial 

a) Apotheken und pharmazeutische 
Großhandlungen 

b) Verbandsstoff-Firmen und deren 
Auslieferungslager 

c) Sanitätslager der Bundeswehr. 

6. Sonderschutzplan Massenanfall von 
Verletzten und Erkrankten (MANV-
Konzept Hessen) 

a) MANV-Stichworte 

b) Alarmierungskonzept 

c) Einheiten 

d) Bereitstellungsräume  

7. Führungsstrukturen im Rettungs-
dienstbereich und Führungsstab 

8. Sonstiges 

a) Druckkammern 

b) Behandlungseinrichtungen für hoch-
kontagiöse Erkrankungen 

c) Behandlungseinrichtungen für Strah-
lenunfälle 

d) Erfassung von anderen Behörden 
und Dienststellen wie z. B.: Brand-
schutzdienststellen, KatS-Behörden, 
Land, Regierungspräsidien, Polizei, 
Notfallmanagement der Bahn AG, 

e) Blutbanken, Blutspendedienste 

f) Dekontamination Verletzter. 
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Anlage 2 (zu § 25 Abs. 1 Satz 1) 

Inhalt / Zeitplan Sanitätsausbildung 

0,25 Std 1. Einführung 

1.1. Organisatorischer Rahmen des Lehrgangs 

1.2.  Inhalt und Ablauf der Ausbildung 

2. Grundsätze 

2.1 Grundsätze des  Sanitätsdienstes 

2.2 Persönliche-Schutz-Ausrüstung und  hygiene  
- PSA incl. Warnweste 
- Persönliche  Hygiene 
- Reinlichkeit der Einsatzbekleidung 

2.3 Material für den Sanitätsdienst 
- Vorstellung des SAN Koffers nach DIN 13 155 und dessen Inhalt 
- Unterschiedliche Behältnisse (Koffer, Rucksack, Tasche) 
- Dokumentation 

2.4 Gesetzliche Grundlagen fur die Gerätenutzung im Sanitätsdienst 
- MPG zusammen mit MPBetreibV 
- Zwischenfälle mit Medizinprodukten 

2.5 Was ist vor einem Einsatz zu tun? 
- Vorbereitung der Ausstattung 
- Material- und Medikamenten-Check 
- Geräte-Check 

2.6 Ablauf eines Einsatzes 
Entgegennahme eines Einsatzauftrages 
Eintreffen an einer Einsatzstelle 
Einleiten lebensrettender Sofortmafinahmen 
Lagemeldung, Nachforderung weiterer Kräfte 
Patientenversorgung 
Dokumentation 
Übergabe an nachfolgende Kräfte 
Einsatznachbereitung 

2.7 Was ist nach einem Einsatz zu tun? 
- Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft 
- 1-lygienema13nahmen 
- Ggf. Nachbesprechung des Einsatzes; Hinweis auf PSNV 

2.8 Erstdiagnostik 
- Gesamtsituation beobachten 
- Wahrnehmung der Patienten 
- Patientencheck 
- Anamnese 

2.9 Dokumentation und Patientenüberwachung 
- Erfassung der Erstdiagnose 
- Erfassung der durchgeführten MaBnahmen 
- Dokumentation der Verlaufs 
- Personenbezogene Daten 

3. Bewusstloser Patient und Kreislaufstillstand 

3.1 Bewusstloser Patient 
Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit 
Beispiele für Ursachen einer Bewusstseinsstörung 
Erkennen einer Bewusstseinsstörung 
Gefahren einer Bewusstseinsstörung 
Monitoring = Überwachung 
Training der MaBnahmen anhand verschiedener Fallbeispiele  

3.2 Kreislaufstillstand 
Fallbeispiel Reanimation 
Mal3nahmen bei Patienten mit Kreislaufstillstand ohne AED- Einsatz 
Praktisches Üben, Durchführung der Reanimation Defibrillation 
Patienten mit Kreislaufstillstand (AED und Larynx Tubus) 
Kinder- und Säuglingsreanimation 
LILW- Gesamtablauf, Durchführung der Reanimation bei Erwachsenen 
(mit AED), Kindern und Säuglingen 

4,00 Std 

3,00 Std 

8,00 Std 
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4. Atmung und Herz-Kreislauf 

4.1 Atemstörungen 
- Maf3nahmen bei Atemstörungen incl. Materialmanagement 
- Ursachen für Atemstörungen 
- Anatomie und Physiologie der Atmungsorgane 
- Fallbeispiel Hyperventilation 
- Fallbeispiel Asthma 

4.2 Herz-Kreislaufstörungen 
- Versorgung eines Patienten mit Herz-Kreislaufstörung 
- Ursachen, Symptome und Maßnahmen 
- Anatomie Blut, Gefälle und Herz 
- Physiologie Herz und Kreislauf 
- Fallbeispiel Koronarsyndrom 
- Fallbeispiel Koronarsyndrom mit KFZ-Unfall 

2,00 Std 

4,00 Std 

5 ,  Verletzungen 

5.1 Rettung und Transport 	 4,00 Std 
- Definitionen Rettung/Transport/Bergung nach DIN 13050 
- Grundsätzliche Überlegungen 
- MaI3nahmen zu Rettung und Transport 

5.2 Wundversorgung und Verbände 	 3,50 Std 
- Grundsätze der Wundversorgung 
- Gefahren bei Wunden 
- Umgang mit Verbandstoffen (steril/unsteril) Umgang mit Blasen 
- Druckverband 
- Verbände mit Binden, Verbandpäckchen, Netzverband und Dreiecktüchern 

an Beispielen 
- Versorgung von Pfählungsverletzungen 
- Versorgung von Amputationsverletzungen 

5.3 Hitzeschäden und Verätzungen 	 1,00 Std 
- Ursachen für Verbrennungen/Verbriihungen 
- Beurteilung der Verbrennung/Verbrühung 
- Gefahren bei Verbrennungen, Verbriihungen, Sonnenbrand und Verätzungen 

5.4 Knochen und Gelenkverletzungen 	 5,50 Std 
- Anatomischer Überblick 
- Merkmale/Gefahren von offenen Frakturen 
- Merkmale/Gefahren von geschlossenen Frakturen 
- Merkmale/Gefahren von Gelenkverletzungen 
- Wirbelsäulenverletzungen 
- Rippenbrüche 
- Stumpfe Verletzungen des Bewegungsapparates 
- Ruhigstellung von Knochenbrüchen 
- Training der Immobilisationsmaßnahmen 
- Schädelbasisbruch und Gesichtsverletzung 
- Fallbeispiel 

5.5 SHT, Thorax- und Polytrauma 	 1,50 Std 
- Gehirnerschütterung 
- Schweres Schädel-Hirn-Trauma 
- Thoraxtrauma 
- Polytraumadefinition 
- Algorithmus Polytrauma 
- Versorgung eines Polytraumapatienten 

6. Sonstige Notfälle 

6.1 Kollaps 
Maßnahmen, Erkennen und Gefahren bei 
a) Hitzeerschöpfung 
b) Unterzuckerung 
c) Erschöpfung 
d) Dehydratation, 
e) Vasovagale Synkope 
f) Hyponatriämie 

6.2 Schock 
- Erkennen eines Schocks 
- Gefahren eines Schocks 
- Mal3nahmen bei einem Schock 
- Training von Maßnahmen 

6.3 Abdomen 
- Anatomie der Verdauungs- und Bauchorgane 

1,00 Std 

1,50 Std 

2,00 Std 
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- Akute Erkrankungen der Bauchorgane 
- Stumpfe und spitze Gewalteinwirkung auf Bauchorgane 
- Maßnahmen bei akuten Erkrankungen und Verletzungen der Bauchorgane 
- Plötzlich auftretende Notfälle 
-  Gynäkologische Notfälle 

6.4 Allergie 0,75 Std 
- Akute allergische Reaktionen durch 

a) Medikamente 
b) Insektengifte 
c) Nahrungsmittel 
d) sonstige Substanzen 
e) Anaphylaktischer Schock 

6.5 Schlaganfall 0,75 Std 
- Erkennungszeichen, Gefahren 
- Sauerstoffminderversorgung 
- Mal3nahmen bei Schlaganfall 

6.6 Unterkühlung 1,00 Std  
- Erkennen, Gefahren 
- Mal3nahmen, spezielle Maßnahmen 

6.7 Vergiftungen 0,75 Std 
- Giftaufnahmewege 
- Anzeichen für Vergiftungen 
- Maßnahmen bei Vergiftungen 

6.8 Sonnenstich 0,50 Std 
-  Erkennungszeichen 
- Gefahren 
- Maßnahmen 

6.9 Rechtsfragen 1,50 Std 
- Schweigepflicht 
- lielferpflichten, Rechte des Heifers 
- MPG und MPBetreibV 
- Auskunft gegenüber Dritten 
- Länderspezifische Regelungen 
- Versicherungsschutz 
- Dokumentation 
- Straßenverkehrsrecht 

7. Lehrgangsabschluss 1,50 Std 
Prüfung 
Zwei Fallbeispiele 
Ausblick auf das Tätigkeitsfeld als Sanitätshelfer 

- weitere organisatorische Schritte 

48,00 Std 
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Anlage 3 (zu § 27 Abs. 1) 

Für die Hygiene im Rettungsdienst im Bundesgesundheitsblatt 
empfohlene Maßnahmen 

1. Anforderungen der Hygiene an den 
Krankentransport einschließlich Ret-
tungstransport in Krankenkraftwagen 
- Anlage zu Ziffer 4.5.3 der „Richtlinie 
für die Erkennung, Verhütung und Be-
kämpfung von Krankenhausinfektio-
nen - Bundesgesundheitsblatt 32/1989, 
H. 4, S. 169-170 

2. Anforderungen der Hygiene an die In-
fektionsprävention bei übertragbaren 
Krankheiten Anlage zu Ziffer 5.1 der 
„ Richtlinie für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention" Bundesge-
sundheitsblatt, Sonderheft Mai 1994 

3. Erläuterung zur Anlage 4.5.3 „Anfor-
derungen  der Hygiene an den Kran-
kentransport einschließlich Rettungs-
transport in Krankenkraftwagen" der 
Richtlinie für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention, Bundesge-
sundheitsblatt 11/1998, S. 517 

4. Empfehlung zur Prävention und Kon-
trolle von Methicillin-resistenten Sta-
phylococcus aureus-Stämmen (MRSA) 
in Krankenhäusern und anderen medi-
zinischen Einrichtungen - Bundesge-
sundheitsblatt - Gesundheitsforschung 
- Gesundheitsschutz 1999 - 42:954-958. 

Anlage 4 (zu § 33 Abs. 3) 

Kontenrahmen für die Buchführung (Klasse 0-8) 

Kontenklasse O: 	Anlagevermögen 

00 	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 

01 	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 

02 	Bauten auf fremden Grundstücken 

03 	Anlagen im Bau/Anzahlungen auf Anlagen 

04 	Fahrzeuge (einschl. Fahrzeugeinrichtung und -Ausstattung) 

05 	Einrichtungen und Ausstattung 

06 	Beteiligungen und Finanzanlagen 

07 	Immaterielle Vermögensgegenstände 

Kontenklasse 1: 	Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzung 

10 	Vorräte 

11 	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

12 	Schecks, Kasse, Bank, Postgiro 

13 	Sonstige Vermögensgegenstände 

14 	Aktive Rechnungsabgrenzung 

22 	Sonderposten aus Zuschüssen und Spenden 

23 	Rückstellungen 

Kontenklasse 2: Eigenkapital, Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen 

20 	Eigenkapital 

21 	Rücklagen 
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Kontenklasse 3: 	Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung 

30 	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

31 	Verbindlichkeiten aus Krediten 

32 	Erhaltene Anzahlungen 

33 	Sonstige Verbindlichkeiten 

34 	Passive Rechnungsabgrenzung 

Kontenklasse 4: 	Erträge 

40 	Erträge aus Leistungen 

41 	Personalkostenerstattungen 

42 	Investitionskostenzuschüsse und zweckgebundene Spenden für 
Investitionen 

43 	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

44 	Sonstige ordentliche Erträge 

49 	Übrige Erträge 

Kontenklasse 5: 	frei für Erweiterungen 

Kontenklasse 6: 	Aufwendungen 

60 	Löhne und Gehälter 

61 	Gesetzliche Sozialabgaben 

62 	Zusätzliche Altersversorgung 

63 	Aufwendungen für Zivildienstleistende und Ehrenamtliche 

64 	Sonstige Personalaufwendungen 

65 	Kfz-Aufwendungen (einschl. Kfz-Abschreibung) 

66 	Gebäudeaufwendungen 

67 	Aufwendungen für bereichsspezifische Ausstattungen und 
Verbrauchsmaterialien 

68 	Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf 

69 	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 

Kontenklasse 7: 	Aufwendungen 

70 	Abschreibungen (ohne Kfz-Abschreibung) 

78 	Sonstige ordentliche Aufwendungen 

79 	Übrige Aufwendungen 

Kontenklasse 8: 	Eriif fnungs- und Abschlusskonten 

80 	Eröffnungs- und Abschlusskonten 
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Anlage 5 (zu j 34 Abs. 2) 

Gliederung der Bilanz 

Aktivseite  

A. Anlagevermögen: 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 	 

3. Fahrzeuge 

4. Einrichtungen und Ausstattung 

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

III. Finanzanlagen 

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 

C. Umlaufvermögen: 

I. Vorräte 

1. Roh-, HiIfs- und Betriebsstoffe 

2. Fertige Erzeugnisse und Waren 

3. Geleistete Anzahlungen 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Leistungen 

2. Sonstige Vermögensgegenstände 

III. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 
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Passivseite  

A. Eigenkapital 

1. Vereinsvermögen 

2 , Rücklagen 

3. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Spenden zur Finanzierung 
des Sachanlagevermögens 

C. Rückstellungen 

D. Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten aus Krediten 

2. Erhaltene Anzahlungen 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

4. Verbindlichkeiten gegenüber Landes- und Bundes-
organisationen der Verbande 

5. Sonstige Verbindlichkeiten 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 
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Anlage 6 (zu  § 34 Abs. 2) 

Gliederung der Gewinn - und Verlustrechnung 

1. Erträge aus Leistungen 

2. Personalkostenerstattungen 

3. Sonstige betriebliche Erträge 

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung 

b) Zivildienstleistende und Ehrenamtliche 

5. Kfz-Aufwand 

6. Gebäudeaufwendungen 

7. Sanitätsmaterial 

8. Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf 

Zwischenergebnis 

9. Erträge aus Zuschüssen und Spenden zur Finanzierung des 
Sachanlagevermögens 

10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 

12. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
ohne Kfz 

b) auf Kraftfahrzeuge einschließl. Leasing 

13. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Zwischenergebnis 

14 ,  Zinserträge 

15. Zinsaufwendungen 

16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

17. Außerordentliche Erträge 

18. Außerordentliche Aufwendungen 

19. Auf3erordentliches Ergebnis 

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
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